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Achdem der Durchlau uͤrſt

Herr Friedrich⸗Wilhelm / zu Brandenburg /

und des H. Roͤm Reichs Ertz⸗Caͤmmererund Chur⸗Fuͤrſt ( inſ⸗

tot . titulus ) an einer / und die Hochmoͤg. Herren General⸗ Staten der

vereinigten Niederlande andrer Seiten / vor gut befunden / daß wegen

gegenwaͤrtiger gefaͤhrlichen Conjuncture ein Asſiſtentz⸗Tractat und un⸗

ter ſich gemeine Defenfton auffgerichtet werden ſol ; So ſeynd durch

peyderſeits dazu Gevollmaͤchtigte / als da ſind wegen Sr . Churfſ .

Durchl . zu Brandenburg der Hochwuͤrdige Wolgebohrne Herr Otto /

Freyherr von Schwerin / Herr zu Altendanberg/Zochan und Wilden⸗

hofen / ete . ErbCaͤmmerer der Chur und Marck Brandenburg / und

ThumProbſt der Stiffts⸗Kirche zu Brandenburg Ober⸗Praſident
/

Geheimder und Lehn⸗Rath hochſtgedachter Sr . Churfl.Durchl etc Und

der Hoch⸗Edelgebohrne Herr Laurentz⸗Chriſtoph von Somnitz / Erb⸗

Herr zu Grumsdorff / Drenau und Gerbero / Erb⸗Caͤmmerer des Her⸗

tzogthums Hinter⸗Pommernetc . Und dann der Wol⸗Edle nnd Hoch⸗

gelahrte Herr Frantz Meinders / Hoff⸗und Kriegs Rath Sr . Churft .

Durchl . /Und wegen der Hochmoͤg Herren General⸗Staten / derWol⸗

gebohrne Herr Godert Adrian ! / Paronvon Reede / Freyherr von Ame⸗

rongen / Ginckel und Eelt / ete der Ritterſchafft des Landes Utrecht Or⸗

dinar⸗Deputirter in der Verſamlung der Herren General Staten / auff

Approbation und Natification beyder Theile Principalen nachfolgende

Articul beraumet und geſchloſſen worden⸗ .

b 1

Anfangs gelobet Hochgemeldte S. Churfl . Durchl. / daß Sie / in

Couſideration der algemeinen Ruhe und zu Asſiſientz undDefenſion Ih⸗

ter Hochmoͤs/ wann ſelbige in denen vereinigten Niederlanden und an⸗

graͤntzenden Plaͤtzen durch iemand feindlich angetaſtet werden ſolten/eine
Armee

von 20. tauſend Mannen mit dem erſten / und in unten benannter

Frißt/ verſamle und guffde
Deine

bringen wolle / in demVerſtande / daß

2
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von beſagten 20 . kauſend Mannen 3000. Mann zu Fuß und coo zu Pfer,de / wo es die Noth erforderte / nach Belteben und Gut⸗ſinden Sr . CDurchl .in und an dero Weſtphaͤliſchen Veſtungen ſtehen bleibephaͤltſo I nſollen/ſozur Verſicherung als zum Abbruche der Feinde / umb bemeldte We 1da mit beſetz zn halten / oder auch nach Gelegenheit und Kriegs⸗Gebrauchgantz oder zum theile in Felde zu asſten b

211½
.Dieſe Armee zu formiren / geben Ihre Hochmoͤg. die HelfftederWerbe⸗Gelder / und S. Churfl Durchl. nach Proportion die andre Helff⸗e / davon S . Churfl . Durchl auff eigne Koſten wirbet 4000 . zu Pferdeund 60oo . zu Fuß / und auff Ihrer Hochmoͤg. Koſten auch 400o zu Pfer,de und 6000 . zu Fuß / darunt er mit begriffen ſeyn ſollen die noͤthigen Tra⸗goner / und derer 3. gegen 2 . Reiter und einen eann zu Fuß.

Ob⸗ ſpeciſitirteAnzahl nun zu werben geben Ihre Hochmag. auffjeden Mannzu Pferde 4o . Rthlr . und auff ieden Mann zu Fuß zo.Rthlr. koͤmt alſo auff die Helffte des gantzen Corpo die Summa auff220000 . Rthllrx .

IV .
Ihre

Hochmoͤg. ſollen alle dieſe Werbe⸗Gelder ſtrack bey Vollzi⸗hung dieſes Tractats / außzahlen in Hamburg oder zu Brehmen / dagegenS . Churfl . Durchl . ſich verpflichter in einer Friſt von 2 . Monatenvon dard an der empfangenen Werbe „ Gelder mit ermeldter Armee von20000 . Mannen / nach Proporrion als oben fertig zu ſeyn und ſie wuͤrck⸗
lichenzu beyderſeits Defenſion / Sicherheit und Wolfahrt zu ffſtiren)marchiren und agtren zu laßen .

Zum Unterhalt ſollen ihre Hochmoͤg . auch beytragen die Helffte/und S. Churfl. Durch kdie andere Helffte / al ſo und dergeſtalt / daß die Ca⸗vallerte in 1 . Regimenter und iedes Regiment / zum wenigſten /oo .Mann ſtarck / in 5. Compagnien / die Inkanterie aber in 12 . Regimentern /kedes 1000 . Mann ſtarck / in 10 . Compagnien formiret und auffi⸗des Regiment zu Pferde vorOffieirer und Gemeine bey denen Compa⸗snien eine Summa ven 4767 . Rthlr .und z0. Stuͤber Holaͤndiſch und aufkedes Regimens zu Fuß 4104 . Rthlr . und 4 . Stuͤber Hollaͤndlſchundüber dasauff ieden Regiment⸗Srab ao . Rrhlr . gezahlet und Monatlech⸗leden auff zo . Tage /zu iz . Monaten im Jahre gerechnet / promptè va⸗gnuͤget werden .
VI. Hia⸗
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VI

Hieruͤber nun ſollen Monatlich durch Ihre Hochmaͤg . zum Gene⸗

ral⸗Stabe / wie auch zum Unterhalt der Artollerie⸗Bedienten und zu Ver⸗

ſorgung der darzu noͤthigen Pferde / wie auch zu allerhand taͤglich vorfal⸗
lenden Außgaben /zu Munttion / Schantzen / Geraͤthe / Gewehr /Lieberey
Kundſchaffen / Verſendungen und dergleichen nuvermeydlichen Noth⸗
wendigkeiten ad caſſam bezahlet berben eine Summa von 14841 . Rthlr .

VII .

Sr . Churfl . Durchl. ſol den noch frey ſtehen /nach ihrem Belieben

nnd Gutſinden / ſo als Selbige es nach Kriegs Gebrauche und zu Außrich⸗
tung vorfallender Operation am beſten erkennen wird / die Regimenter und

Compaznien zu verſtaͤrcken oder zu ſchwaͤchen / nur daß das Corpus dar⸗

durch nicht vermindert werde / ſondern allezeit beſtehe in 20000. Mannen
und Combattanten . b “

1
vn b

Die Artollerie⸗Bedienten und was zu ſolcher noͤthig an Stuͤcken /Mu⸗

nition / Waͤgen / Karren / Pferden / als anders / ſol S. Churfl Durchl .al⸗
zumahl auff ſeine Koſten verſchaffen und ſtellen /und ſolche Artillerte ſol be⸗

ſtehen in o . Stücken mit und nebſt allen / was darzu von noͤthen iſt an

Kugeln / Munition / Officirern und Artillerie⸗Bedienten .

Die Unterhaltung der Armee und Subfidien / die Ihre Hachmoͤg.
wie geſagt / Monatlich darzu beytragen muͤſſen / ſollen Anfang nehmen

von dem Tage an, an weichem Sr. Churfl . Durchl . die Werbe Gelder

wuͤrcklichen erlegt werden / iedoch alſo / dasihre Hochmoͤg den erſten lauf⸗

fenden Monat mehr nicht als die Helffte /im andern Monat aber ihr gant

Conungent der Subſidien und den Monatlichen Unterhalt / nemlich ſo
viel Ihren Hochmoͤg . nach Proportion als oben zukoͤmmt / bezahlen
follen . 8888Eſſſſſ

Dagegen ſol S . Churfl . Durchl ſich obligiren ! nach dem Verlauffe
ſolcher z. Monaten nach datv der empfangenen Werbe⸗Gelder die Armee
1u 20000 . Manen rompler zu liefern / undzur Securitaͤt beyder Theile / wie

es die Zeiten und Kriegs⸗Ratſonmit andern Eircumſtantien erfordern
und an Hand geben werden /ſeindlich agtren zu lagruru .

Als dann und nach den Verlauſfeſolcher 2 . Mruatenſol Ihren
b

à
iij Hoch⸗



Hochmoͤg .frey ſtehen / dieArmee zum Theile oder ins gantze / vann und ſo
offt es Ihnen belleben wird / durch Ihre darzu vero rdnete Com̃iſſarienmig
und nebſt Sr . Churft⸗Durcht darzu deſtinirten Comiſſarien muſternund
viſitiren zu laßen / und ſo ſolleu auch Ihre Hochmoͤgvon denen er⸗
meldten Subſidien nach Proportion ſo viel wentzer bezahlen/ als ſiehe
der Muſterung nach und nach eine ringere Zahl an Pferden und Fuß⸗
Knechten oder Tragonern beßinden moͤchten .

Ißhre Hochmoͤg. ſolle die zu beſagtem Unterhalt regvirirte Gelder za
Anfange tedes Nonatsprompte und an pharem Gelde in Hamburg odet
Brehmen zahlen laßen in die Haͤnde des jenen / der von Sr . Churſl.
Durcht wird authoriſiret ſeyn / der alsdann die particultere Bezahlung
über ſich zu nehmen und zu ſenſen hat

Hierbeneben wird auch von nun an befeſtigt / daß ermeldte Armes
unterhalten und beyſammen bleiben ſol die4 . lauffenden Monat uͤber / ob
gleich Ihre Hochmoͤg. in erwaͤhnter ſolcher Friſt nichtmoͤchtenattacquiret
werden / und dem zufolge ſolle ermeldte Subſidien oder Unterhalts⸗Gel⸗
der auff bemeldte 4 . Monat feſte ſtehen / zu welcher Praſtatiõ Ihre Hoch⸗
moͤg ſich hiermit obligiren / und im Fall binnen erwaͤhnter⸗ . Monatlicher
Friſt Ruhe unsFreundſchafft ſolten reſtitutret ſeyn / ſo ſollen dennoch
die benannten Subfſidten vor volle Monaten paſſiren . Wann aber nach
dem Verlauff derz. Monatẽ und alſo im letzten vierten Monat itt gedach⸗
te Ruhe und Freundſchafft wieder gebracht werden ſolte / ſo geloben Ihre
Hochmoͤg .noch einen Monat und alſe J. Monat Soldes zu bezahlen.

IV .

Und alſo ſollen die erwaͤhnte Subſidien von 4 . Monaten zu 4.
Monaten cont nuire / ſolange der Krieg waͤren wird / dergeſtalt / daß da⸗
durch die Gnade des Allmaͤchtigen Gottes der Friede im erſten / andern
oderz . tten iedes der beſagten4 . Möaten getroffen wuͤrde/ Ihre Hochmaͤg⸗
nichts deſto weniger vor die Zahlung der 4 vollen Monar Subſidien ſol⸗
len hafften und ſie Sr. Churfl . Durchl . bezahlen laßen / wann aber der
Friede im ermeldten 4ten oder letzten Moͤat erlangt und ratificiret werde
ſolfe / ſo daß gedachte Armee reduciret und abgedancket werden muͤſte ſo
ſollen Ihre Hochmoͤgauff ſolchen Fal ungeach tet deſſen noch einen gan⸗
ten Monat an S. Churſt. Durchl. umb die Voͤlcker voͤlig wieder ab i
fuͤhren und zu liceneiren / beꝛahlten .
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tommen verobligiret ſeyn ſollen.

Sr . Churfl . Durchl .ſol von ſeinen ſchon auff den Beinen habenden

Voͤlckern ſo viel Trouppen und Soldaten / als immer moͤglich / nach ders

Weſtphaͤliſchen Landen marchiren und eingvartieren laßen / dahin auch

die Neu⸗geworbenen und folgends die gantze Armee nach Verlauff der 2 .

Monaten von dato der bezahlten Werbe⸗Gelder / mit und nebſt der Artol⸗

kerie gehen und zur Action wider die Feinde und derer Adharenten parat

gehalten werden
ſol⸗

1 XV . 1

Wann nun dieArmee fertig und auff die Beine gebracht ſeyn

wird / alsdann ſollen alle hohe und niedere Officirer nebſt der Soldateſca

zu Roß und Fuß von Sr⸗ Churfl. Durchl. in Eydes Pflicht genommen

werden / und ſchweren / daß ſie Sr. Churfl. Durchl huld / treu und ge⸗

horſamſeyn wollen / und das jene / dazn fie befehlicht und commandiret wer⸗
den moͤchten / gutwillg und gerne / auch ungeweigert verrichten / iedoch

unter dieſer Erklaͤrung / daß auffn Fall ſichs begeben moͤchte / daß er⸗

waͤhnte Trouppen insgeſamt oder zum Theile in Ihrer Hochmoͤg . Ge⸗

biet oder auff andern Grund und Boden gebracht werden moͤchten/ umb
alda zu agiren / oder Dienſte zu thun / alsdann auch erwaͤhnte hohe und nie⸗

dere Officirer und Soldaten gehalten ſeyn ſollen zu leiſten denſelbenEyd

Ihren Hochmoͤg / oder auch Ihren Commiſſarien / die ſie darzu verord⸗

nen werden / und daran ſollen ſie verbunden bleiben / ſo lange ſie auff Ihrer

Hochmoͤg. Territorio ſeyn und employirt werden ? Jedoch mit dem Vor⸗

behalt / daß alsdann Ihrer Churfl . Durchl . Hohe Officirer die voͤllige Ju⸗

risdiction und Kriegs⸗Diſciplin uͤber ihre unterhabende Regimenter ſon⸗

dern Eingriff und Verminderung behalten . Wie dan nauch im Gegen⸗

theile / dafern gut gefunden werden moͤchte !daß ihre Hochmͤg etliche ihrer

Voͤlcker ſtoßen ließen zur Armee oder denen Trouppen Sr . Churfl .

Durchl und daß mit dieſen conjunzgirten Voͤlckern auff Sr. Churfl .

Durchl . Territorio agiret werden muſte , daß alsdann ſolche Statiſche

Boͤlcker denſelbigen Eyd Sr. Churfl. Durchlleiſten und ſolchem nachzu⸗

— —

Das Ober⸗Commando uͤber die Armes iſt und bleibet bey Sr .

Churfl . Durchl und ſol Selbige es zu allen Zeiten ! lin Falle ſie durch

Schwachheitoder durch Gottes Gewalt daran nicht gehindert werden /

ineeigener hoher Perſon verſchen. Selbige hat auch verpprochen und ,
3
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allezeit zwiſchen Sr. Churſl. Durchl und Ihrer Hochmoͤg.

zugeſaget / wie er dann verſpricht und zuſagt in Krafft dieſes /
ſe Voͤlcker / ſo lange ſie dieſem Affiſtentz⸗Tractat 33 Vaßesdaßeitah die

einander bleiben werden / præcisè und mit Ernſt anweiſen und 8
und be

ten wil / daß ſte bey aller vorfallenden Oecalion ſonder Untetſchent hal⸗
zubeſter Sicherheit und Dienſten / ſo vor Ihre Hochm

edſ

XVIHI

Wie nun Er . Churſt. Durchl . Weynung iſt / einer polleqvalificirten Perſon dasGeneralat uͤber dieſe Armee auff zu 4 nund
wird dieſelbe/ deeS. Churf Durchl . darzu ordnen wird/gehalten uod iiſo
dig ſeyn / als in einem unterſchriebnen und beſiegeltenReverſe Ihr 61 4 zul⸗

moͤg. zu zu ſagen und ſie zu verſichern / daß ermeldter Generafaledie g d.
cul und Puncta dieſes Traetats ernſtlich beobuchten und ſich

na n ,
halt præctse richten wolle .

7 lich nach dem In⸗
b XIX.

b

Wie und auff was Weiſe die Kriegs⸗Operationes zu beyder X61 .
,4 1 heitegeineinem Beſten angefangen und fortgeſetzet werden ſollen / ochsſß⸗

im mit
Gn k . Dat Gevollmaͤchtig⸗ten Ben nachtem des Printen von llranten , Ihrer Hochm wechen.

denSenerat Sapträyn zu bevorſtehender Expedition , wann S . Hoheit
ben En

ſi’u erleget und berathſchlagt werden / und das mit der Conditton
daß auan dieſe Armee zur Defenfton Ihrer Hochm . Lande und Staͤdtt /
vod enpe ent4de i hree Snarnſ Sſa ſeyn / ſolte muſſen agiren

pl . b ann das Gutbefinden Ihrer Hochmaͤg .
naoenncdugenfas ae 7ben benen Eonſultationen muͤſſen

Aechg,
Krie e Iaen nüge g werden . Wann aber die vorgenommene

Shuse 5 voneerniren
wuͤrde die Securitaͤt und Verſicherung Sr.

dr Cfanon 5 Ldteund Lande / auffſolchen Fall ſol das Gutachten und

ren /

Ind n
Kor. Churfl. Durchl . oder dero Gevollmaͤchtigten pravali⸗

en
/ und zur Execution gebracht werden .

Daben dann ferner ? zer urd

dieſe d
y dann ferner verarcordiret und bedungen iſt / daß / ob ſchonrmee ins gantze oder nur zum Thei 2J were , . Theile auff IhrerH Badergebracht werden und alldar agireu

moͤchte fIhrer Hochmoͤs Bada

verbleiben ſol /wann ſelbige in eigner Perſon
die Armes comandiren moͤchte. Solte aber Se Churfl. Durchl. auff die

Wei⸗

aadwi
Ehurfl. Durchl. gebrauchen laßen ſollen .

o3
als wf S . hver
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Weiſe das Ober⸗Commando ſelbſt nicht exereiren / ſodann ver bletot

es ſamt deme / wasdavon dependiret / dem jenen / den Ihre Hoch⸗

moͤgenh .als General angeſtellet haben werden / doch alſo daß derſelbe

auch mit ſolcher Comiſſton / umb als Caput Ihr Volck zu comman⸗

diren verſehen ſeyn muß / und daß derſelbe keine geringere Charge tra⸗

ge / als der / der Sr. Chur ·Durchl . Armee comandiret . Wie dann

hinwieder / wann Ihrer Ho hm Armee in geſamt oder zum thetle auff

dem Grund und Boden Ihrer Churſt . Durchl moͤchte gebracht wer⸗

den und alldar agiren muͤſte / eben wol das Ober⸗Comando und was

deme / ſo wegen der Parole / ſonſt anhaͤnget /Hoch gemeldtem Herrn

Printzen von Uranien / als General⸗ Capitaͤyn verbleiben ſol /

wann derſelbe in Perſon die Armee commandiren moͤchte/ ſolte aber

S . Hoheit das Ober⸗Comando in Perſon nicht exerciren / als dann

verbleibt es ſamt ſeinen Dependentzen dem jenen / den S . Churfl .

Durchl vor General wird anſtellen / iedoch alſo / daß derſelbe auchmit

ſolcher Commiſſion verſehen ſey / Sr. Churfl. Durch. Volck als Ca⸗

vut zu commandiren und daß derſelbe geringere Charge nicht trage

als der /der Ihrer Hochmoͤg Volck commandiret .
b XXI .

b

Mnd wle beyderſeits hohe Principalen und Contrahenten bey

dieſem Tractat kein ander Abſehen haben / als den ſo theuer erworb⸗

nen Frieden in ihren angehoͤrigen Provintzen und Landen zu conſer⸗

viren / keines wegs aber iemand zu beleidigen und zu offendiren / Alſo

iſt in dieſem expreſſebedungen / daß dieſe Armee anders nicht gebrau⸗

chet werden ſol als bey ſolcher Occaſion und Gelegenheit / wann ie⸗

mand vor ſich oder durch ſeine Adnærenten und Bundgenoſſen ſich

unterſtehen wuͤrde / Ihrer Hochmoͤg Lande / Veſtungen und Untertha⸗
nen in denen vereinigten Niederlanden / oder die unter Ihrer Hoch⸗

moͤg. Gebiet gehoͤren/ oder diemit ihrer Guarniſon beſetzte Plaͤtze und

Veſtungen / durch Krieg und Thaͤtligkeit an zu taſten und Feindlich

zu tractiren ; Auff welchen fall S . Churfl . Durchl . ſchuldis ſeyn ſol /

Ihren Hochmoͤg lauff Ihre Regviſition und Erinnerung mit dieſer

Armee zu aſſiſtiren und wider den Attacqvanten und deſſen Adhæren -

ten feindlich zu agiren lund ſelbtsenallen
Abbruch zu thun .

G

Damit auch die Koſten zum nterhalt der Armee ſo viel leichter
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keiner von beyden hohen Partheyen frey ſtehen / mit dem Atea

—

——

were dann daß ermeldte hohe Partheye ſich

ugleich auffgehobe

gefunden und auff bracht werden moͤgen /ſo wil man die
Lande ſſo ſichFeindlich erklährt haben unter Contribution ſetzen; Welche Contri⸗bution / ſo vielnach Kuͤrtzungder Koſten daran uͤberſchieße wird , zumVortheil und Proftt beyder hoher Contrahenten zugleiche angewen⸗der und verrechnet werden ſollen .

XXtII.
.Wann ermeldte Armee wuͤrckiichen zu agiren begonnen / ſol

auan⸗ken oder ſeinen Adharenten cinigen Frieden oder Sullſtand der⸗Waffen zu machen / ohne allein mit geſamter Hand und gemeinerBewilligung und Conſens ; Welche Bewilligung keines Wegs vonbeyden hohen Partheyendiſheult ret werden ſol /wann ein jeder durchden machenden Frieden kan reſtituntt oder konſervirt und in demStand geſetzt werden / in welchem er vor Anfange des Kriegs ge⸗weſen Woͤfern auch zu einiger Negotiatton / es ſey umb einen Frie⸗den oder Treves auff etliche Jahre geſchritte werden ſo lte / ſo ſol keinenvon beyden hohen Partheyen die Negottatton beginnen , ſonderPartieipation des andern / und ſonder vor ſelbige auff gleiche Zeit undſo ſchleunig als vor ſich felbſt procuriren die regvirirte Facultaͤt undStcherheit zur Sendung ſeiner Maiſtrorum nach denen Orten allwokrartiret und gehandelt werden ſol. Und dann ſollen benannte hoßePartheyen / und ihre Miniſtri einer dem ander / auch ſucceſſive unldvon Zeit zu Zeit Communicatton thun von allem / was bey beſazterNegotiation wird vorfallen. So ſoll en auch ermeldte hohe Partheyennicht außer dem Frieden oder Treves mit ermeldtem Attacquanteund ſeine Adharenten ſondern den eine und andern wiedeyein zu ſeßein die Poſſeſſon der Staͤdte und Plaͤtze/ ſo ers begehrer, ſamt deiGze⸗brauche der Gerechtigkeiten und umu aitaͤten/ die denen ſelben hoßenPartheye reſpe ctive zuſtehe und derer ſie ſich gefreuet vor dem Datode beſagté Kriegs ,und auch fonder vom Artacquante /in Reſpeet deseinen gegen den andern zu bedingen dieſelbige Gerechrigkeite /Iſhu⸗nitaͤtẽ /Exemtiones und Prærogative / die er vor ſich ſelbſt bedinget/es
mit einander an ders ver⸗glichen; Wie dann auch generalieer ache gehalten wer den ſoldaß dieHoſt litaͤten ſo wol gegen den einen / als den andern der Contrahente„ werden

XIV

dühtbet
tſä den

bungu
ſehen

dun eem
Wähei.
Uinhſem
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Die Generales / Obriſten und Comandanten der Armeen und

Trouppen ſollen ſchuldig ſeyn / allenthalben gute Orares zuhalten und

auch einem ieden die gebühtende und billige Juſtitz wiederfahren zu⸗

laſſen .
XXV. b

WannIhreChurfl .Durchl in eigner hoher Perſonin einigen Ih⸗
ker Staͤdte / ſoda beſetzt ſind mit Ihrer HochmoͤgGuarnlſon / ſich auff

zu halten gut befinden wuͤrden / ſo ſol dero frey ſtehen / ihre Leibguarde

ri Roß von 200 Pfetden /oder weniger bey ſich zuhaben /und die
ſol⸗

len alsdann zu keinen andern Dienſten und Wachen gebraucht wer⸗

den / als allein auff Sr . Chur fl. Ourcht Hohe Perſon acht zu haben /

äuch von niemanden als Sr . Churfl . Durchl . commañdirt werden /
viel weniger etwas vornehmen / welchs zum Prajuditz der Bewah⸗

rung und Beſatzung beſagter der mit Ihrer Hochmog . Guarniſon be⸗

ſetzten Plaͤtze gereichen koͤnte .
5

Sr . Churft . Durchl . ſol auch frey ſtehen / in einer ders Clevi⸗

ſchen Staͤdten / ſomit Ihrer Hochmoͤg. Guarntſon beſetzt / ein Ma⸗

gaſin an zu richten / dazu Ihro die noͤthige Munntlon vor billigen

Werth und einen ſolchen Preiß / aisIhre Ho chmoͤg .ſie ſelbſt einkauf⸗

fen /gelaſſen werden ſol / eswere dann / daß Ihre Hochmoͤg .ſolche ſelbſt

von noͤthen haben moͤchten.
XXVII .

Ferner ſol zwiſchen beyden hohen Contrahenten ponderirt
und uͤberlegt werden / was noch mehr und welcherley andre Mittel zur

Conſervation und wiederbringung des Friedens / und zu Reſtabilirung
der allgemeinen Ruhe und Sicherheit durch genauere Verbuͤndnuͤß
und ſonſt moͤchte vorgenommen werden koͤnnen . Inſonderheit ſollen

Ihre Hchmoͤg mit denen Herren Hertzogen von Braunſchweig /und
zum wentaſten mit Ihren Fuͤtſtl . Durchlauchtigkei ten Hertzog George

Wuͤhelm und Hertzog NudolſfAuguſto ſo viel muͤglich / tractiren /

umb ſie mi in dieſen Aßiſtens Traetat zu bringen

All und einen jeden dieſer Articul und Puncten geloben beyder⸗

ſeits Contrahenten auffrichtig und unverbruͤchlich zu obſerviren / und
b b ſie

— — —— — — — — — — —



ſie in allen Stuͤcken in Treue und gutem Glauben wuͤrcklichenzu ad
impliren .

Zu
mehrerer Befeſtigung und Nachkommung deſſen ſey —

hiervon zwey gleichlautende Inſtrumenta gefertigt / und durch dinn
beyden hohen Contrahenten dazu in ſpecie deputirte Gevollmäͤchtlan

unterſchrieben und beſiegelt worden / davon die Rattfication deſe
binnen Monats⸗Friſt von dato an dieſes / oder auch / iſtsmuͤglicheher
in gebührender Form zuruͤck geliefert und außgewechſelt werden ſ

Geſchehen / veracrordiret und beſchloſſen unter der Signatur
und Petſchafften derer reſpectivs Herren deputirten oben im Proch.
ratorio gewaͤhnet. Coͤlln an der Spree am 26 . Aprilis alten und s.

Maji neuen Calenders Anno : 672 .
b 6 *

Otto Freyher pon Schwerin .

LorentzChriſtoff von Godert B. von Reede

Somnitz. Herrzu Amerongen .
( 18)

Darzu

Au

(18. )

nco
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